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An den 

 
 

G e m e i n d e r a t  
 
 
 
Bekanntlich hat das Messecenter Graz im Bereich Moserhofschlössel – Messegelände 
Ost Flächen an die Grazer Wechselseitige Versicherung und die ENW Ennstal Neue 
Heimat Wohnungsgesellschaft mbH veräußert. Für die Bebauung dieses Areals wurde ein 
Wettbewerb durchgeführt und das Ergebnis im Bebauungsplan umgesetzt. 
 
Gemäß Bebauungsplan 06.14.0 „Münzgrabenstraße-Jakominigürtel-Verlängerung 
Klosterwiesgasse“ vom 15.05.2007 sind Grundstücksflächen für Straßenzwecke, Geh- und 
Radwegverbindungen und Gehsteigflächen sicherzustellen. Einige Flächen wurden 
anlässlich der Baubewilligung zur unentgeltlichen Abtretung vorgeschrieben. Es sind 
jedoch darüber hinaus noch weitere Flächen, vor allem als Geh- und 
Radwegverbindungen einzulösen. 
 
a) Geh- und Radwegverbindung Münzgrabenstraße - Moserhofschlössel 
Hier ist es erforderlich, dass gemäß Teilungsplan der Vermessung Kukuvec ZT - GmbH, 
GZ: 12490/10 vom 20.01.2010 ersichtliche Trennstück 1 des Grundstückes 1012, EZ 
2177, KG Jakomini, im Ausmaß von ca. 474 m², aus dem Eigentum der Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft zu erwerben. Der Kaufpreis beträgt 
ausgehend von € 160,-/m² aufgrund der Vereinbarung, dass seitens der Stadt Graz 75% 
der Grundkosten zu übernehmen sind, € 56.880. Festgehalten wird, dass der tatsächliche 
Kaufpreis für das Trennstück 1 erst nach Fertigstellung des Geh- und Radweges und 
erfolgter Vermessung anhand der vorerwähnten Parameter auf Basis der sich nach der 
Vermessung ergebenden tatsächlichen Fläche ermittelt wird. Darüber hinaus hat die Stadt 
auch 75 % der Errichtungskosten zu übernehmen.  
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Ausgehend von einem zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Pauschalbetrag von  
€ 258,- pro m² an Errichtungskosten errechnen sich diese Errichtungskosten für den Geh- 
und Radweg inklusive Grünanteil von insgesamt € 122.292,- (474 m² x € 258,- pro m²), 
wovon seitens der Stadt Graz 75%, sohin € 91.719,-- übernommen werden. Auch diese 
Kosten werden nach erfolgter Fertigstellung und Endvermessung genau abgerechnet.  
Dieser Geh- und Radweg wird nach der Fertigstellung in das öffentliche Gut der Stadt 
Graz übertragen. 
 
b) Gehsteig Münzgrabenstraße 
Das auf dem beiliegenden Teilungsplan der Vermessung Kukuvec ZT -GmbH,  
GZ: 12490/10 vom 20.01.2010 ersichtliche Trennstück 2, im Ausmaß von 178 m², verbleibt 
im Eigentum der Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft. Diese 
verpflichtet sich jedoch der Stadt Graz hierauf unentgeltlich die Dienstbarkeit des Gehens 
für den öffentlichen Gemeingebrauch auf immerwährende Zeit einzuräumen.  
 
Um eine bauzeitplangemäße Fertigstellung des, seitens der Grazer Wechselseitige 
Versicherung Aktiengesellschaft zu errichtenden Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäudes 
sicherzustellen, verpflichtet sich die Stadt Graz den Gehsteig bis längstens 31.10.2010 
herzustellen. Sofern die Stadt Graz diese Verpflichtung nicht bis zum oben genannten 
Termin erfüllt, wird die Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft ihrerseits 
den Gehsteig provisorisch errichten. In diesem Fall verpflichtet sich die Stadt Graz der 
Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft die Kosten dafür zu ersetzen, auf 
eigene Kosten das Provisorium zu entfernen und den Gehsteig neu zu errichten.  
 
Es darf bemerkt werden, dass im Rahmen dieses Projektes Messequartier noch weitere 
Grundeinlösen von der ENW erforderlich sind und nach Vorliegen der 
Verhandlungsergebnisse diese dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt 
werden. Dieses erste Teilstück wurde aufgrund des Baufortschrittes zur Beschlussfassung 
vorgezogen. 
 
Die budgetäre Bedeckung des Kaufpreises und der Baukosten erfolgt aus dem Budget der 
Stadtbaudirektion. 
 
Der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss stellt den 
 
 

A n t r a g  
 
der Gemeinderat wolle gemäß § 45 Abs. 2 Ziffer 5 und 22 des Statutes der 
Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr. 130/67 i.d.F. LGBl. 41/2008, beschließen: 
 
 
1.) Der Erwerb einer ca. 474 m² großen Teilfläche (Trennstück Nr. 1) des Gdst. Nr. 1012, 

EZ 2188, KG Jakomini, aus dem Eigentum der Grazer Wechselseitige Versicherung 
Aktiengesellschaft, zu einem Kaufpreis von € 56.880,-,  und die Entrichtung der 
anteiligen Errichtungskosten für den Geh- und Radweg von € 91.719,-, mehr oder 
weniger je nach endgültigem Vermessungsergebnis, werden zu den Bedingungen der 
beiliegenden Vereinbarung, welche einen integrierenden Bestandteil dieses 
Beschlusses bildet, genehmigt. 

 



3 

2.) Die Übernahme der in Pkt. 1.) erworbenen ca. 474 m² großen Teilfläche (Trennstück 
Nr. 1) des Gdst. Nr. 1012, EZ 2188, KG Jakomini, in das öffentliche Gut der Stadt 
Graz wird genehmigt. 

 
3.) Der Stadt Graz wird für den öffentlichen Gemeingebrauch die unentgeltliche 

grundbücherliche Dienstbarkeit des Gehens auf immerwährende Zeit auf der Tlfl. Nr. 2 
(laut beiliegendem Teilungsplan) des Gdst. Nr. 1012, EZ 2177, KG Jakomini, welche 
sich im Eigentum der Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft befindet, 
eingeräumt und nimmt die Stadt Graz diese Dienstbarkeitseinräumung an. 

 
4.) Sämtliche mit der Errichtung, Unterfertigung und der grundbücherlichen Durchführung 

des Kaufvertrages und des Dienstbarkeitsvertrages verbundenen Kosten, Steuern, 
Abgaben und Gebühren, einschließlich der Grunderwerbsteuer, gehen zu Lasten der 
Stadt Graz.  

 
5.) Die Errichtung des Kaufvertrages und des Dienstbarkeitsvertrages sowie die 

Herstellung der Grundbuchsordnung erfolgt durch das Präsidialamt – Referat für 
Zivilrechtsangelegenheiten auf Kosten der Stadt Graz. 

 
6.) Die Bedeckung des Kaufpreises in der Höhe von € 56.880,- sowie des Anteiles der 

Stadt Graz an den Errichtungskosten in der Höhe von € 91.719,- zuzüglich der 
Nebenkosten von ca.  € 8.500,-, somit insgesamt € 157.099,-, erfolgt auf der FIPOS 
5/61200/002200.  

 
 
Anlage: 
Grundabtretungsvereinbarung inkl. Pläne 
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